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aber kein zwingender Grund vor; der Atsdruck „monasteri1um“ ann aller-
dings in diesem Sinne werden, 1er aber bedeutet E1 entweder
Kloster als Kollektivbegriftf VO  e Kirche un Klostergebäude oder 1LUFr letzteres.
Dieses ird dann 1n Gjegensatz gebracht durch die Hervorhebung „ad

des (jotteshauses celbst“ oder „ZUM Bau der Kirche speziell“ 7U nter-edificacıonem 1DS1US templ1“, WAS nıiıchts welteres besagt als „ZUIN Baue

chiled VO Klostergebäude. Und zugegeben, daß (Ciraf Heılinrich VO  E Sayn
1243 den Grundstein des „nNeuen Munsters“ eOTe, schließt dies al nicht
AUS, daß der Bau der Kirche nıcht schon TIrüher begonnen un teilweise
SCHON recht e1t gediehen Wal, die (ieschichte des Mittelalters Be1-
spiele kennt Vgl auch Rob ohme, (ijeschichte der deutschen
Baukunst, Berlın, 1880, 210) Und kann amı nıcht auch die Ausführung
des Erweiterungsplanes gemeıint se1n, der sich in den welteren Formen der
Kirche offen kıundtut” uch QallZ, abgesehen davon, Jag IUr dıe Marıen-
tatter Mönche, namentlich De1 der geringen Entiernung eiwa Wel W e9-
Stunden VO alten Kloster x  J keine Veranlassung VOT, nicht sofort
1mM Jahre 1272 oder doch kurz nachher mi1t em definitiven Bau egıinnen
und erst noch ein provisorisches (iotteshaus erstellen. Endlich prechen
auch dıe Bauformen selbst. nicht des peferenten Ansicht; und
muüssen schon positivere Beweise als bisher erbracht werden, U die €1-
kirche von Marienstatt des Vorranges entkleiden, 1e  erste gotisch A1l-

geleote Kirche auft deutschem (9)  en se1nN.
Marienstatt. Oilbert \)Vellste_in.
In „Historische Aufsäfze‚ Karl Zehmef zum 60. Gebuftst/%ag als Fest-

geschenk dargebracht VON Freunden und Schülern (Weimar 1910), - verbreitet
sich Albert Werminghof{f N über „Die wirtschafts-theo-

Aus-retischen Anschauungen der Regula sanctı Benedictl.“
gehend VO  am} der Forderung des h1 Vaters 1n Kap 06, daß alle Wirtschafts-
gebäude innerhalb der Klausur seljen, sieht iın dem „ OSTULa der Armut“
nach der egel des Benedikt „ein emıminent wirtschaftliches Gebot“, „dıe
Begründung Iur jene Fronhofverfassung früh-mittelalterliicher Klosternieder-
lassungen.“ We:!il 1n den Ostern „Jene kommunistisch organıisierte Wiırt-
schafitsverfassung wıieder aufleben“ soll, „d1ie ihr Lehrmelster Del der ersten
und darım trefflichsten Bekennergemeinde voraussetzte“ (D), muß nach
Kapıtel der Regel „das Produkt des klösterlichen Handwerkers“ „NUr
der Genossenschaft gehören als integrierender Bestandteıl ihres Vermögens“
und darum. steht auch dem Abt dıie. vollste Freiheit In der Verwendung
der einzelnen Mönchs-Handwerker 7U

In der „Festgabe, Hermann Grauert zur Vollendung des 60 Lebens-jahres gewidmet von seinen Schülern“ (Freiburg. ‘ 1910*, bringt Weyman
1/ eine interessante Textänderung, zu Nr. 1920 unter den Briefen Arn

selms Von CanterDury« (Migne (LLIX. 50} die Stelle hat
lauten „Frontonica oraviıtas, Ciceron1s TU aut. I Am selben rtie
Zzählt aul Lehmann 1n „Nachrichten von der Sponheimer Bibliothek. des
€es Johann Irıthemius"“ (S::205=220), die 1505 etiwa 2000 an  ( zählte,

Handschriften . auf, ' die sıch bisher 11 den öffentlichen Bibliotheken g-
funden haben, und welst / außer den VON Busäus namhaft gemachten
Handschriften noch auf derselben Bibliothek hıin, die WIr bloß aUs DE-
legentlichen Erwähnungen kennen. Dürrwächter schreibt über „Adam
Tanner und die Steganographie des Trithemius“ (S.. 354 —376) unter Be-
nützung‘ bisher nicht‘ edierter Briefe. Diese etwa 1500 eschriebene Geheim-
schriftlehre, die iber erst 1606 veröffentlicht wurde, rachte den Verfass’e;


